
 

 

 

 

 

Rechtliche Vorgaben zum Thema Betriebsanweisungen 
und Unterweisung 
 
 
 
Arbeitsschutzgesetz 
§ 4 Allgemeine Grundsätze:  
       „...den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen“ 
 
§ 12 Unterweisung 
(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit  
     während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen.                                    
      
     Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz  
     oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind.  
 
     Die Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich,                                           
     der  Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der  
     Beschäftigten erfolgen.  
     Die Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regelmäßig       
     wiederholt werden.  
 
(2) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung                                                                                                
     trifft die Pflicht zur Unterweisung nach Absatz 1  den Entleiher.  
 
     Er hat die Unterweisung unter Berücksichtigung der Qualifikation und der Erfahrung                  
     der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung überlassen werden, vorzunehmen.                                             
      
     Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des Verleihers bleiben unberührt. 
 
 
Gefahrstoffverordnung  
§ 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten 
(1): Der Arbeitgeber stellt sicher, dass den Beschäftigten eine schriftliche Betriebsanweisung  gemäß Satz 2, die der  
       Gefährdungsbeurteilung Rechnung trägt, in für die Beschäftigten verständlicher Form und Sprache zugänglich  
       gemacht wird.  
 
       Die Betriebsanweisung muss mindestens Folgendes enthalten: 
Informationen über die am Arbeitsplatz auftretenden Gefahrstoffe, wie zum Beispiel Bezeichnung der Gefahrstoffe, ihre 
Kennzeichnung sowie Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit, 
Informationen über angemessene Vorsichtsmaßregeln und Maßnahmen, die der Beschäftigte zu seinem eigenen Schutz und 
zum Schutz der anderen Beschäftigten am Arbeitsplatz durchzuführen hat.  
      Dazu gehören insbesondere 
a) Hygienevorschriften, 
b)  Informationen über Maßnahmen, die zur Verhütung einer Exposition zu ergreifen sind,  
c)  Informationen zum Tragen und Benutzen von Schutzausrüstungen und Schutzkleidung, 
Informationen über Maßnahmen, die von den Beschäftigten, insbesondere von Rettungsmannschaften, bei Betriebsstörungen, 
Unfällen und Notfällen und zur Verhütung von diesen durchzuführen sind.  
 
Die Betriebsanweisung muss bei jeder maßgeblichen Veränderung der Arbeitsbedingungen  aktualisiert werden.          Der 
Arbeitgeber stellt ferner sicher, dass die Beschäftigten Zugang zu allen Sicherheitsdatenblättern über die Stoffe und 
Zubereitungen haben, mit denen Beschäftigte Tätigkeiten durchführen, und in den Methoden und Verfahren unterrichtet 
werden, die im Hinblick auf die Sicherheit bei der Verwendung von Gefahrstoffen angewendet werden müssen. 
 
(2) Unterweisung der Beschäftigten anhand der Betriebsanweisung… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rechtliche Vorgaben zum Thema Betriebsanweisungen 
und Unterweisung 
 

 

 

 
 
Betriebssicherheitsverordnung  
 
§ 9 Unterrichtung und Unterweisung 
    1. hat der Arbeitgeber die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit den Beschäftigten die angemessenen  
       Informationen, insbesondere zu den sie betreffenden Gefahren, die sie aus den in ihrer unmittelbaren Arbeits- 
       platzumgebung vorhandenen Arbeitsmitteln ergeben, auch wenn sie diese Arbeitsmittel nicht selbst benutzen 
   2. soweit erforderlich, Betriebsanweisungen für die bei der Arbeit benutzten Arbeitsmittel in für sie verständlicher  
       Form und Sprache zur Verfügung stehen. 
 
 
Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ BGV A1  
§ 4 Unterweisung der Versicherten 
   1 Der Unternehmer hat die Versicherten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, insbesondere über  
      die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und die Maßnahmen zu ihrer Verhütung, entsprechend                  
     § 12 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz sowie bei einer Arbeitnehmer Überlassung entsprechend § 12 Abs. 2 Arbeits 
     schutzgesetz zu unterweisen.   
      Die Unterweisung muss erforderlichenfalls wiederholt werden, mindestens aber einmal jährlich erfolgen;                   
      sie muss dokumentiert werden.  
  2  Der Unternehmer hat den Versicherten die für ihren Arbeitsbereich oder für ihre Tätigkeit relevanten Inhalte der  
      geltenden Unfallverhütungsvorschriften und BG-Regeln sowie des einschlägigen staatlichen Vorschriften- und  
      Regelwerks in verständlicher Weise zu vermitteln.  
 
§15 Allgemeine Unterstützungspflichten und Verhalten 
    1 Die Versicherten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung und Weisung des  
       Unternehmers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie für Sicherheit und Gesundheitsschutz  
       derjenigen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen betroffen sind.  
       Die Versicherten haben die Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbe- 
       dingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu unterstützen.  
       Versicherte haben die entsprechenden Anweisungen des Unternehmers zu befolgen.  
       Die Versicherten dürfen erkennbar gegen Sicherheit und Gesundheit gerichtete Weisungen nicht befolgen. 
   2 Versicherte dürfen sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln nicht in  
       einen Zustand versetzen, durch den sie sich selbst oder andere gefährden können.  
   3 Absatz 2 gilt auch für die Einnahme von Medikamenten. 
 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen  
bei der Arbeit  
§ 3 (2): Für jede bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung hat der Arbeitgeber erforderliche Informationen für die          
             Benutzung in für die Beschäftigten verständlicher Form und Sprache bereitzuhalten. 
 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung von Arbeitsmitteln bei der Arbeit  
§ 6: Unterweisung:  
Bei der Unterweisung nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, 
dass den Beschäftigten angemessene Informationen und, soweit erforderlich, Betriebsanweisungen für die bei der Arbeit 
benutzten Arbeitsmittel in für die Beschäftigten verständlicher Form und Sprache zur Verfügung stehen. Die Informationen 
und die Betriebsanweisungen müssen mindestens Angaben über die Einsatzbedingungen, über absehbare Betriebsstörungen 
und über die bezüglich der Benutzung des Arbeitsmittels vorliegenden Erfahrungen enthalten. 
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